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 So unterstützt  
die AOK

Abendtermin für Trends & Tipps  
im Jahr 2026 

Am 13.01.2026 findet zwischen  
17 und 20 Uhr ein Abendtermin  
zu „Trends & Tipps 2026“ statt.  
Einfach unter aok.de/fk/bayern  
> Medien und Seminare  
>  Onlineseminare anmelden und 
zusammen mit der AOK gut infor-
miert ins neue Jahr starten. Die 
Videos aus dem 
Seminar können Sie 
unter aok.de/fk/
bayern > Medien 
und Seminare > 
 Seminarvideos 
einsehen.

Die AOK Bayern – Die Gesund-
heitskasse ist Ihre starke Partnerin, 
die mit konkreten Angeboten eine 
individuelle Umsetzung in Ihrem 
Betrieb möglich macht. Wir beglei-
ten die Prozesse aktiv und überneh-
men dabei Verantwortung auf dem 
Gesundheitssektor. 

Wir sind konkret. Gedacht, 
gemacht – mit der AOK Bayern:
• Sie wollen das Team für Gesund-

heit begeistern?
• Unsere Fürsorge: Planung 

und Durchführung Ihres 
AOK-Gesundheitstages.

• Ihre Vorsorge: ein fittes und moti-
viertes Team. 

Interesse an den vielfältigen 
Mehrwertprodukten Ihrer AOK Bay-
ern? Einfach und schnell maßge-
schneiderte Informationen finden 
unter aok.de/fk/bayern/gesund-
heit-gedacht-gemacht-mit-der-
aok-bayern.

Trends & Tipps – Neues in der 
Sozialversicherung 2026
Vertrauen ist auch eine Frage der 
fachlichen Kompetenz. Die AOK 
steht für absolute Rechtssicherheit. 
Das gilt für die persönliche Bera-
tung in Ihrem Betrieb ebenso wie für 
unsere digitalen Angebote. 

Aktuell: Unsere neuen Seminare-
on-demand zu den Neuerungen 
zum Jahreswechsel „Trends & Tipps 
2026“.

Was ist ein Seminar-on-
demand? Dieses besteht aus 
einem Video und einem Live-Chat. 

Fachthemen kurz gefasst aufbe-
reitet sowie mit Tipps und Emp-
fehlungen für den Arbeitsalltag 
verknüpft. 

Es werden dazu mehrere ganz-
tägige Termine angeboten. Jede 
und jeder Teilnehmende startet 
am gewünschten Tag das Video zu 
einem beliebigen Zeitpunkt. Damit 
können Nutzende das Seminar indi-
viduell an ihren Kalender anpas-
sen und sind zeitlich flexibel. Das 
Seminar-on-demand wird durch 
ganztägige Live-Chats, in denen 
AOK-Expertinnen und -Experten für 
fachliche Fragen der Teilnehmen-
den bereitstehen, begleitet.

Wissensvorsprung. Gedacht, 
gemacht – mit der AOK Bayern:
Auch nach den Seminaren-on-
demand sind wir mit Rat und Tat für 
Sie da. Und das vor Ort und digital. 
Ihr Mehrwert: Externe Fachleute 
klären im Expertenforum Fragen 
zum Arbeits- und Steuerrecht. 

Zudem ergänzen Videos und die 
neuen „Checkbriefe“ das Informa-
tionsangebot sinnvoll: Darin sind 

Gedacht, gemacht –  
mit der AOK Bayern

k

Vertrauen ist die Basis einer gesunden Geschäftsbeziehung.  
Unser Motto „Unsere Fürsorge ist Ihre Vorsorge“ stellt dabei die 

Gesundheitskompetenz in den Mittelpunkt.

personal wissen
Der Infoservice zu Sozialversicherung und Recht
Für das Personal- und Lohnbüro

1 • 2026

AOK Bayern. Die Gesundheitskasse.

Aufbau von Wertguthaben 
Bei diesem Modell arbeiten Beschäftigte über 
einen bestimmten Zeitraum – oft ein bis fünf 
Jahre – in Vollzeit, erhalten aber ein redu-
ziertes Entgelt. Der darüber liegende Teil des 
Entgelts wird auf einem speziellen Zeitwert-
konto, dem Wertguthaben, angespart. 

Schriftliche Wertguthabenvereinbarung
Eine transparente Vereinbarung schafft Ver-
trauen und Sicherheit für beide Seiten. Sie 
sollte folgende Punkte regeln:
• Wofür soll das Wertguthaben verwendet 

werden?
• Wie lange und in welchem Umfang wird das 

Wertguthaben aufgebaut?Fo
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• Wie lange soll die Auszeit dauern und wie 
hoch ist das monatliche Entgelt während 
der Freizeitphase?

• Was passiert bei Kündigung oder Tod der 
oder des Beschäftigten oder bei Insolvenz 
des Unternehmens?

Angemessenes Arbeitsentgelt
Während der Freizeitphase darf das Arbeits-
entgelt nicht unangemessen niedrig sein. Eine 
gesetzliche Definition für ein „angemessenes“ 
Arbeitsentgelt gibt es allerdings nicht. Die 
Spitzenorganisationen der Sozialversiche-
rung betrachten während der Freistellungs-
phase ein Entgelt als angemessen, wenn es 
im Monat mindestens 70 Prozent des durch-
schnittlich gezahlten Arbeitsentgelts der 
unmittelbar vorangegangenen zwölf Kalen-
dermonate beträgt.

Sozialversicherung in Arbeits- und Freizeit-
phase
In der Arbeitsphase werden die Sozialver-
sicherungsbeiträge auf Basis des vollen 
Arbeitsentgelts berechnet. In der Freizeit-
phase werden die Sozialversicherungsbei-
träge aus dem ausbezahlten, reduzierten 
Entgelt entrichtet. Es stammt aus dem 
Wertguthaben. Vorteil: Die Sozialversiche-
rungspflicht bleibt während der gesamten 
Auszeit bestehen. Die Beschäftigten sind 
also weiterhin krankenversichert, erwer-
ben Rentenansprüche und erhalten bei einer 
Arbeitslosigkeit nach dem Sabbatical volle 
Unterstützung. Der Arbeitgeber führt die Bei-
träge weiter ab, als ob ein reguläres Beschäf-
tigungsverhältnis besteht.

 So unterstützt  
die AOK

Im Video des Online-Seminars erhalten Sie 
weitere Informationen zu Sabbaticals und 
anderen Auszeiten von Beschäftigten. 
→ aok.de/fk/video-online-seminar-

auszeiten-im-job

DAT E N  U N D 
FA K T E N

Sabbaticals in 
Deutschland

Quelle: 
Randstad-ifo-Personal-
leiterbefragung, März 
2023.

Knapp ein Viertel 
der Unternehmen in 
Deutschland bieten 
ein Sabbatical an.  

Große Betriebe mit 
mehr als 500 Be-
schäftigten tun das 
etwa doppelt so 
häufig wie kleinere 
Betriebe.

24 %

Sabbaticals und Sozialversicherung

„Ich bin dann mal 
weg.“
Sabbaticals machen eine längere 
Pause vom Job möglich. Was Ar-
beitgeber und Beschäftigte vorab 
vereinbaren sollten und wie sich 
die Auszeit auf die Sozialversiche-
rung auswirkt.

Die Gesundheitskasse.

https://www.aok.de/fk/video-online-seminar-auszeiten-im-job
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Neues in der Sozialversicherung

Das ändert sich 2026 
Der 1. Januar bringt Änderungen in der Sozialver-
sicherung. Die wichtigsten Punkte bei Entgeltab-
rechnung und Meldeverfahren für Arbeitgeber.

Die Grenze für Mini-
jobs liegt 2026 bei 
603 Euro im Monat. 603 €

Beitragssätze

Zusatzbeitragssätze zur 
Krankenversicherung

Der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz in der 
gesetzlichen Krankenversicherung liegt seit dem 
1. Januar 2026 bei 2,9 Prozent. Ihre AOK Bayern bleibt
stabil bei einem kassenindividuellen Zusatzbeitrags-
satz von 2,69 Prozent.

Die Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen 
Krankenversicherung liegt bei 69.750 Euro im Jahr.  
Die Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAEG) steigt 2026 auf 
77.400 Euro.

Mindestlohn erhöhung

Neue Grenzen für  
Mini- und Midijobs

Durch die Erhöhung des Mindest-
lohns auf 13,90 Euro steigt die 
Geringfügigkeitsgrenze auf 
603 Euro. Arbeitgeber prüfen jetzt, 
ob ihre geringfügig entlohnten 
Beschäftigten diese Grenze 2026 
überschreiten. Für diese Prognose 
ziehen sie das regelmäßige Arbeits-
entgelt sowie mit hinreichender 
Sicherheit erwartbare Einmalzah-
lungen heran. Bei einem regelmäßi-
gen Arbeitsentgelt von 603,01 Euro 
bis 2.000 Euro liegt eine Beschäf-
tigung im Übergangsbereich vor 
(Midijob). 

Datenaustausch EEL

Ende-Mitteilung bei 
Krankengeld

Seit 1. Januar 2026 entfällt die 
aktive An  frage des Arbeitgebers 
zur Dauer einer Entgeltersatz-
leistung (EEL) wie Krankengeld 
(Abgabegrund „42“). Der Sozialver-
sicherungsträger übermittelt den 
Beginn und das Ende der EEL auto-
matisch (Abgabegrund „62“) an 
den Arbeitgeber.
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Sie fragen,
Experten 
antworten

STUDIUM IN POLEN,
PRAKTIKUM IN
DEUTSCHLAND

Ein in Polen eingeschrie-
bener Medizinstudent
möchte unentgeltlich ein 
dreimonatiges Pflicht-
praktikum in unserem 
Betrieb absolvieren. Wir
möchten ihm freiwillig ein 
Entgelt zahlen. Wie rech-
nen wir das ab?

Aufgrund der EU-Arbeit-
nehmerfreizügigkeit gelten 
für Personen im Praktikum,
die an einer ausländischen 
(Fach-)Hochschule ein-
geschrieben sind, auch 
die deutschen Rechtsvor-
schriften. Handelt es sich 
um ein in der Studien- oder
Prüfungsordnung vorge-
schriebenes Zwischen-
praktikum, besteht in allen 
SV-Zweigen Versicherungs-
freiheit. Dauer, Entgelt
oder Arbeitszeit spielen 
keine Rolle.

Entscheidend ist, dass der
Student weiterhin immatri-
kuliert ist. Bei Entgeltzah-
lung besteht nur Unfall-
versicherungspflicht. „190“
lautet der Personengrup-
penschlüssel, „0000“ der
Beitragsgruppenschlüssel.
Beiträge zur U1 und U2 
sowie Insolvenzgeldum-
lage sind zu zahlen.

Sie fragen, unsere Experten 
antworten innerhalb von 
24 Stunden.

→ aok.de/fk/expertenforum

Abkommensstaaten 

Entsendungen digital
beantragen

Seit 1. Januar 2026 erfolgt das Antrags- und 
Bescheinigungsverfahren für Entsendungen 
in Staaten mit Sozialversicherungsabkommen 
(SVA) digital. Arbeitgeber stellen den Antrag 
über ihr Entgeltabrechnungsprogramm oder das
SV-Meldeportal bei der Krankenkasse der oder
des Beschäftigten. Diese prüft, ob deutsches
Sozialversicherungsrecht weiter gilt, und stellt
die SVA-Bescheinigung aus. Zahlt der Arbeit-
geber keine RV-Beiträge, ist der Antrag bei der
DVKA (Deutsche Verbindungsstelle Kranken-
versicherung – Ausland) oder der DRV (Deut-
sche Rentenversicherung) zu stellen – je nach 
Abkommensstaat.

Kurzfristige Beschäftigungen

Längere Zeitgrenzen in der
Landwirtschaft
Zum 1. Januar 2026 wurden die Zeitgrenzen 
für kurzfristige Beschäftigungen in der Land-
wirtschaft erhöht. Damit können Saisonkräfte
90 Tage oder 15 Wochen statt bisher 70 Tage
oder drei Monate im Kalenderjahr sozialver-
sicherungsfrei beschäftigt werden. Die neuen 
Zeitgrenzen gelten nicht für die Gastronomie
oder andere Branchen.

Künstlersozialkasse

Abgabesatz gesenkt

Die Künstlersozialabgabe beträgt für das
Jahr 2026 4,9 Prozent. Dies ist eine Senkung um
0,1 Prozent gegenüber dem Satz für 2025 (5,0 Pro-
zent). Möglich wird das, weil sich die wirtschaft-
liche Situation in der Kunst- und Kulturbranche
besser entwickelt hat, als prognostiziert wurde.

Pflegeversicherung

So läuft das 
digitale Verfahren

Seit 1. Juli 2025 melden Ar-
beitgeber Beginn und Ende
einer pflegeversicherungs-
pflichtigen Beschäftigung 
über ihr Entgeltabrechnungs-
programm oder das SV-Mel-
deportal an die Deutsche
Rentenversicherung. Dadurch 
erhalten sie automatisch 
Angaben zu Elterneigen-
schaft und Kinderanzahl, die
den Pflegeversicherungsbei-
trag beeinflussen. Die Daten 
stammen vom Bundeszent-
ralamt für Steuern (BZSt).
Die Zuordnung erfolgt über
die steuerliche Identifika-
tionsnummer (IdNr). In man-
chen Fällen weichen die
Angaben von der tatsäch-
lichen Situation der Beschäf-
tigten ab. Das kommt bei 
steuerlich nicht erfassten 
Kindern vor, etwa bei im 
Ausland lebenden Kindern 
oder Stiefkindern. Dann for-
dert der Arbeitgeber Nach-
weise von seinen Beschäf-
tigten ein. Diese berücksich-
tigt er bei den Pflegever-
sicherungsbeiträgen und 
nimmt sie zu den Entgelt-
unterlagen.

So unterstützt
die AOK

Bei „Trends & Tipps 2026“
finden Sie diese und weitere
Neuerungen im Detail.
→ aok.de/fk/jahreswechsel
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Sie fragen, 
Experten 
antworten

STUDIUM IN POLEN, 
PRAKTIKUM IN 
DEUTSCHLAND

Ein in Polen eingeschrie-
bener Medizinstudent 
möchte unentgeltlich ein 
dreimonatiges Pflicht-
praktikum in unserem 
Betrieb absolvieren. Wir 
möchten ihm freiwillig ein 
Entgelt zahlen. Wie rech-
nen wir das ab?

Aufgrund der EU-Arbeit-
nehmerfreizügigkeit gelten 
für Personen im Praktikum, 
die an einer ausländischen 
(Fach-)Hochschule ein-
geschrieben sind, auch 
die deutschen Rechtsvor-
schriften. Handelt es sich 
um ein in der Studien- oder 
Prüfungsordnung vorge-
schriebenes Zwischen-
praktikum, besteht in allen 
SV-Zweigen Versicherungs-
freiheit. Dauer, Entgelt 
oder Arbeitszeit spielen 
keine Rolle. 

Entscheidend ist, dass der 
Student weiterhin immatri-
kuliert ist. Bei Entgeltzah-
lung besteht nur Unfall-
versicherungspflicht. „190“ 
lautet der Personengrup-
penschlüssel, „0000“ der 
Beitragsgruppenschlüssel. 
Beiträge zur U1 und U2 
sowie Insolvenzgeldum-
lage sind zu zahlen.

Sie fragen, unsere Experten 
antworten innerhalb von 
24 Stunden.

→ aok.de/fk/expertenforum

Abkommensstaaten 

Entsendungen digital 
beantragen

Seit 1. Januar 2026 erfolgt das Antrags- und 
Bescheinigungsverfahren für Entsendungen 
in Staaten mit Sozialversicherungsabkommen 
(SVA) digital. Arbeitgeber stellen den Antrag 
über ihr Entgeltabrechnungsprogramm oder das 
SV-Meldeportal bei der Krankenkasse der oder 
des Beschäftigten. Diese prüft, ob deutsches 
Sozialversicherungsrecht weiter gilt, und stellt 
die SVA-Bescheinigung aus. Zahlt der Arbeit-
geber keine RV-Beiträge, ist der Antrag bei der 
DVKA (Deutsche Verbindungsstelle Kranken-
versicherung – Ausland) oder der DRV (Deut-
sche Rentenversicherung) zu stellen – je nach 
Abkommensstaat.

Kurzfristige Beschäftigungen

Längere Zeitgrenzen in der 
Landwirtschaft
Zum 1. Januar 2026 wurden die Zeitgrenzen 
für kurzfristige Beschäftigungen in der Land-
wirtschaft erhöht. Damit können Saisonkräfte 
90 Tage oder 15 Wochen statt bisher 70 Tage 
oder drei Monate im Kalenderjahr sozialver-
sicherungsfrei beschäftigt werden. Die neuen 
Zeitgrenzen gelten nicht für die Gastronomie 
oder andere Branchen.

Künstlersozialkasse

Abgabesatz gesenkt

Die Künstlersozialabgabe beträgt für das 
Jahr 2026 4,9 Prozent. Dies ist eine Senkung um 
0,1 Prozent gegenüber dem Satz für 2025 (5,0 Pro-
zent). Möglich wird das, weil sich die wirtschaft-
liche Situation in der Kunst- und Kulturbranche 
besser entwickelt hat, als prognostiziert wurde. 

Pflegeversicherung

So läuft das 
digitale Verfahren

Seit 1. Juli 2025 melden Ar- 
beitgeber Beginn und Ende 
einer pflegeversicherungs-
pflichtigen Beschäftigung 
über ihr Entgeltabrechnungs-
programm oder das SV-Mel-
deportal an die Deutsche 
Rentenversicherung. Dadurch 
erhalten sie automatisch 
Angaben zu Elterneigen-
schaft und Kinderanzahl, die 
den Pflegeversicherungsbei-
trag beeinflussen. Die Daten 
stammen vom Bundeszent-
ralamt für Steuern (BZSt).  
Die Zuordnung erfolgt über 
die steuerliche Identifika-
tionsnummer (IdNr). In man-
chen Fällen weichen die 
Angaben von der tatsäch-
lichen Situation der Beschäf-
tigten ab. Das kommt bei 
steuerlich nicht erfassten 
Kindern vor, etwa bei im  
Ausland lebenden Kindern 
oder Stiefkindern. Dann for-
dert der Arbeitgeber Nach-
weise von seinen Beschäf- 
tigten ein. Diese berücksich-
tigt er bei den Pflegever- 
sicherungsbeiträgen und  
nimmt sie zu den Entgelt- 
unterlagen.

 So unterstützt 
die AOK

Bei „Trends & Tipps 2026“ 
finden Sie diese und weitere 
Neuerungen im Detail.
→ aok.de/fk/jahreswechsel

https://www.aok.de/fk/jahreswechsel
https://www.aok.de/fk/expertenforum
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Wie viele Menschen mit Schwerbehinderung 
ein Unternehmen einstellen muss („Pflicht-
arbeitsplatz“), hängt von seiner Größe ab und 
ist im Neunten Sozialgesetzbuch geregelt. So 
muss ein Betrieb mit 20 bis unter 40 Arbeits-
plätzen einen schwerbehinderten Menschen 
beschäftigen. Bei Betrieben mit 40 bis unter 
60 Arbeitsplätzen sind es zwei. Bei größeren 
Betrieben müssen mindestens 5 Prozent der 
Beschäftigten schwerbehinderte Menschen 
sein.

Bei Betrieben 
unter 20 Arbeits-
plätzen ist keine 
Abgabe fällig.  
Sie geben bis 
31. März 2026
eine einfache 
 Meldung ab.

A K T U E L L

Aktuelle E-Paper zu SV-Themen
Von Beiträgen bis Minijobs: Die E-Paper der AOK zu 
den wichtigsten Regelungen der Sozialversicherung 
unterstützen Unternehmen bei ihrer täglichen Arbeit. 
Thematisch passende Rundschreiben, Gesetze und 
Tabellen lassen sich aus dem Dokument direkt auf-
rufen. Elf frisch aktualisierte Ausgaben stehen ab 
sofort kostenfrei zum Download bereit.

→ aok.de/fk/sv-epaper

Gehaltsrechner 2026
Mit dem Gehaltsrechner der AOK berechnen Sie 
Brutto lohn, Nettolohn, Sozialversicherungsbeiträge 
und den Arbeitgeberanteil. Erfahren Sie schnell und 
einfach die Auswirkung von Gehaltsanpassungen 
oder die Höhe von Umlagen. Auch spezielle Eingaben 
sind möglich, etwa zu vermögenswirksamen Leistun-
gen, Freibeträgen oder Dienstwagen.

→ aok.de/fk/gehaltsrechner

Hatten Betriebe ab 60 Arbeitsplätzen 2025 
weniger als 5 Prozent an schwerbehinderten 
Menschen beschäftigt, beträgt die Abgabe 
bei einer Beschäftigungsquote im Jahres-
durchschnitt von
• 3 bis unter 5 Prozent: 155 Euro
• 2 bis unter 3 Prozent: 275 Euro
• über 0 bis unter 2 Prozent: 405 Euro
• 0 Prozent: 815 Euro

Die Abgabe fällt für jeden Monat an, in
dem die Vorgabe nicht erfüllt wurde. 

Bei kleineren Betrieben gelten statt der 
Quoten absolute Beträge pro unbesetztem 
Pflichtarbeitsplatz. Unter 20 Arbeitsplätzen 
entfällt die Abgabe, es ist nur eine verkürzte 
Meldung erforderlich.

Die Meldung bis 31. März 2026 erfolgt 
online unter iw-elan.de oder mit Vordrucken 
der Agentur für Arbeit.

 So unterstützt 
die AOK

Weitere Informationen im Themenspezial 
„Trends & Tipps 2026“ auf dem Arbeitgeber-
portal der AOK unter: 
→ aok.de/fk/jahreswechsel/

sv-beitraege-2026

der beschäftigungspflichtigen Betriebe  
haben 2023 die vorgeschriebene Quote erfüllt.  
35 Prozent haben sie teilweise erfüllt und 
26 Prozent haben keine schwerbehinderten 
Menschen beschäftigt.*
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39 %

Meldung und Zahlung bis 31. März 2026

Ausgleichsabgabe 
Schwerbehinderte
Bis 31. März 2026 melden Arbeit- 
geber die Zahl der im Jahr 2025 
beschäftigten Menschen mit 
Schwerbehinderung. Wer die ge- 
setzliche Quote nicht erreicht, 
entrichtet bis zum gleichen Termin 
eine Ausgleichsabgabe.

https://www.aok.de/fk/jahreswechsel/sv-beitraege-2026
https://www.iw-elan.de
https://www.aok.de/fk/sv-epaper
https://www.aok.de/fk/gehaltsrechner



